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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts: Start-up BW Innovation Fonds GmbH & Co. KG Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900UKSMIV2J8PAL18 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

 

Ja 

Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem Umweltziel 

getätigt:  % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

Nein 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt wurden, enthielt es  % an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem sozialen Ziel 

getätigt:  % 

Es wurden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  

 

Die beworbenen Merkmale wurden zu 100 % erfüllt.  

Es wurden keine Investitionen in einem ausgeschlossenen Sektor getätigt. 

1 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikations- 

system, das in der 

Verordnung 

(EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko- 
logisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei- 
ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt- 

schaftstätigkeiten 

festgelegt. Nachhal- 

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie- 

konform sein oder 

nicht. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, vorausge- 

setzt, dass diese 

Investition keine 

Umweltziele oder 

sozialen Ziele 

erheblich beeinträch- 

tigt und die Unterneh- 

men, in die investiert 

wird, Verfahrenswei- 

sen einer guten 

Unternehmensfüh- 

rung anwenden. 
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 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Die Investitionsbeschränkungen wurden alle eingehalten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

 

Aus Gründen des Datenschutzes und der Geheimhaltung werden 

Portfolioinformationen nur im Jahresbericht für die Fondsinvestoren zur 

Verfügung gestellt. 

 

 

 
 
 

 
 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 
 
 

 Wie sah die Vermögensallokation aus? 
 

100 % der Investitionen waren auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet (#1). 

 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 

gemessen, inwieweit die 

mit dem Finanzprodukt 

beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht werden. 

Die Vermögens- 
allokation gibt 

den jeweiligen 

Anteil der Investi- 

tionen in bestim- 

mte Vermögens- 

werte an. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 

Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 

spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 

denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 

berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 

liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

Life Science / Health Care  

Digital Transformation / ICT 

 

 
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Daten über die Taxonomiekonformität wurden nicht erhoben. 

 

 

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen 
sind?    
n/a 

 
 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 
 

Es gab keine Investitionen, die unter "Sonstiges" erfasst wurden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 

werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 

Unterkategorien: 

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige 

Investitionen. 

– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft 

werden. 

#2 Andere 
Investitionen 

Investitionen 

Soziales 
#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale 

#1 Ausgerichtet 

auf ökologische 
oder soziale 
Merkmale 

Sonstige 

Umweltziele 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

Taxonomiekonform 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 

unmittelbar ermö- 

glichend darauf hin, 

dass andere Tätig- 

keiten einen we- 

sentlichen Beitrag 

zu den Umwelt- 

zielen leisten. 

 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine CO2- 

armen Alternativen 

gibt und die unter 

anderem Treibhaus- 

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur 

Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?  

 

Vor jeder Investition wurde sichergestellt, dass das potentielle 

Portfoliounternehmen nicht in einem der ausgeschlossenen Sektoren 

tätig ist. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. 

 

 


